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Anlagen

1 Sportanlagenlärm

1.1 Kleinspielfeld + Trainingsbetrieb Großspielfeld, Fassadenpegel Werktag am Abend

1.2 Kleinspielfeld + Trainingsbetrieb Großspielfeld, Fassadenpegel Werktag außerhalb der Ruhezeiten

1.3 Kleinspielfeld + Spielbetrieb Großspielfeld, Fassadenpegel Sonntagmittag

1.4 Kleinspielfeld + Spielbetrieb Großspielfeld, Fassadenpegel Sonntag außerhalb der Ruhezeiten

1.5 Parkplatz, Fassadenpegel nachts
1.6 Maximalpegel tags (Kleinspielfeld, Spielbetrieb Großspielfeld + Parkplatz)

1.7 Maximalpegel nachts (Parkplatz)

2 Gewerbelärm

2.1 Fassadenpegel Tag/Nacht mit Rasterlärmkarte tags

2.2 Fassadenpegel Tag/Nacht mit Rasterlärmkarte nachts

2.3 Fassadenpegel Tag/Nacht mit Rasterlärmkarte nachts - mit Lärmschutzmaßnahmen

3 Verkehrslärm im Plangebiet und in der Nachbarschaft

3.1 Fassadenpegel Tag/Nacht mit Rasterlärmkarte tags

3.2 Fassadenpegel Tag/Nacht mit Rasterlärmkarte nachts
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1 Einleitung und Aufgabenstellung

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschafts¬

planung, plant auf zwei Baufeldern in Steilshoop-Nord Wohnungsbau mit insgesamt 280

Wohneinheiten zu realisieren. Grundlage bilden die dem Bebauungsplanverfahren vorausge¬

gangene Rahmenplanung Steilshoop-Nord sowie ein städtebaulich-freiraumplanerisches

Wettbewerbsverfahren. Die Baufelder A und B für die geplante Wohnbebauung liegen nördlich

des Fritz-Flinte-Rings. Der im Bereich des Baufeldes A vorhandene Fußballplatz wird verlegt

und soll zukünftig nördlich des Baufeldes B angeordnet werden.

Gegenstand der vorliegenden Lärmtechnischen Untersuchung (LTU) sind die Sportanlagenlär¬

mimmissionen aufgrund der vorhandenen und neu geplanten Sportanlagen (Fußballplätze und

Bolzplätze), die Gewerbelärmimmissionen aufgrund der vorhandenen und geplanten Stellplatz¬

anlagen und Fahrwege auf privatem Grund sowie die Verkehrslärmimmissionen aus dem

Bereich des Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Rings sowie der Stellplätze und Fahrwege im Be¬

reich von Straßenverkehrsflächen. Im Falle von Immissionskonflikten sind Vorschläge für

Lärmminderungsmaßnahmen und Festsetzungen zum Lärmschutz im Bebauungsplan zu erar¬

beiten.

2 Rechtliche Grundlagen

2.1 Sportanlagenlärm

Sportanlagenlärm ist gemäß der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) zu ermit¬

teln und zu beurteilen. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /2/ sind in Tabelle 1

zusammengefasst.

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung)

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV in dB(A)

tags außerhalb tags innerhalb tags innerhalb der nachts
der Ruhezeiten der Ruhezeiten Ruhezeiten am

am Morgen Abend und am
Sonntagmittag

Kurgebiete 45 45 45 35

reine Wohngebiete 50 45 50 35

allgemeine Wohngebiete 55 50 55 40

Misch-, Dorf-, Kerngebiete 60 55 60 45

urbane Gebiete 63 58 63 45

Gewerbegebiete 65 60 65 50

Immissionsrichtwerte für Schulen und Kleingärten sind in der 18. BImSchV nicht enthalten.

Für die Beurteilung werden hilfsweise die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete

(WA) herangezogen, wobei nur der Tageszeitraum maßgebend ist.
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Bei „besonderen Ereignissen und Veranstaltungen" soll die Behörde von einer Festsetzung von

Betriebszeiten absehen, wenn die Geräuschimmissionen die Immissionsrichtwerte um nicht

mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte überschreiten (vgl. 18. BIm¬

SchV, § 5, Absatz 5):

tags außerhalb der Ruhezeiten: 70 dB(A)

tags innerhalb der Ruhezeiten: 65 dB(A)

nachts: 55 dB(A)

Nach § 2(4) der 18. BImSchV sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsricht¬

werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten

(Spitzenpegelkriterium).

Die jeweils anzuwendenden Beurteilungszeiten sind in der 18. BImSchV, Anhang 1, Abschnitt

1.3.2 enthalten und in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Ruhezeit von 13-15 Uhr an Sonn- und

Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlagen an Sonn-

und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 20 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt.

Tabelle 2: Beurteilungszeiten gemäß 18. BImSchV, Anhang, Abschnitt 1.3.2

Beurteilungszeiten

Tageszeitraum Nachtzeitraum Ruhezeiten

6 - 8 Uhr
Werktage 6-22 Uhr 22-6 Uhr

a 20 -22 Uhr

7 - 9 Uhr

Sonn-und Feiertage 7 - 22 Uhr 22 - 7 Uhr 13-15 Uhr

20 - 22 Uhr

Zu beachten ist, dass die durch den Schul- oder Hochschulsport verursachten Geräuschimmis¬

sionen gemäß § 5, Absatz 3 der 18. BImSchV in den Berechnungen außer Betracht gelassen

werden (Privilegierung des Schul- und Hochschulsports). Die Beurteilungszeit ist um die Zeit

des Schulsports zu verkürzen.

Hinweis: Eine Nutzung durch Schul- oder Hochschulsport wird bis um 16 Uhr berücksichtigt.

Zur Sportanlage zählen auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in engem räumlichem

oder betrieblichem Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer der Sportanlage gehören

ebenfalls die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abganges (vgl. 18. BIm¬

SchV, § 1, Absatz 3).

Die Emissionen bestehender und geplanter Kinderspielplätze bleiben unberücksichtigt, da es

sich gemäß § 22 Abs. la BImSchG bei den damit einhergehenden Geräuscheinwirkungen nicht

um schädliche Umwelteinwirkungen handelt. Ebenso bleiben in Übereinstimmung mit § 5 Abs.
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3 der 18. BImSchV die Sport- und Freizeitflächen des geplanten Campus Steilshoop lärmtech¬

nisch unberücksichtigt, soweit diese ausschließlich dem Schulbetrieb vorbehalten sind.

Berücksichtigt werden die Bolzplätze des Campus Steilshoop, da eine Nutzung außerhalb des

Schulbetriebs nicht ausgeschlossen werden kann.

Für bestehende Sportanlagen, die vor dem 18. Juli 1991 genehmigt oder errichtet waren, soll

die Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte

um weniger als 5 dB(A) überschritten werden (vgl. 18. BImSchV, § 5, Absatz 4). Diese Rege¬

lung wird auch als „Altanlagenbonus" bezeichnet.

Gemäß Anhang 2 der 2. Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 1. Juni 2017

sind das Auswechseln von Belägen auf Sport- und Spielflächen sowie Sanierungs- und Moder¬

nisierungsmaßnahmen, insbesondere die Umwandlung von Rasenspielflächen in

Kunststoffrasenspielflächen, keine wesentlichen Änderungen im Sinne von § 5 Absatz 4 der

Sportanlagenlärmschutzverordnung. Demnach kann der „Altanlagenbonus" auch für moderni¬

sierte Sportanlagen angewendet werden, soweit diese Anlagen vor dem 18. Juli 1991 geneh¬

migt bzw. errichtet wurden. /3/

Die Regelungen der 18. BImSchV sind in diesem Abschnitt auszugsweise dargestellt, einige

Formulierungen wurden zum besseren Verständnis vereinfacht. In rechtlicher Hinsicht bleiben

allein der Wortlaut der 18. BImSchV einschließlich Anhang und die aktuelle Rechtsprechung

maßgebend.

2.2 Gewerbelärm

Gewerbelärmimmissionen sind gemäß TA Lärm /6/ zu ermitteln und zu beurteilen. Die zuge¬

hörigen Immissionsrichtwerte sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert (IRW) in dB(A)

Tag Nacht

Kurgebiete 45 35

reine Wohngebiete 50 35

allgemeine Wohngebiete 55 40

Misch-, Dorf-, Kerngebiete 60 45

urbane Gebiete 63 45

Gewerbegebiete 65 50

Immissionsrichtwerte für Schulen und Kleingärten sind in der TA Lärm nicht enthalten. Für die

Beurteilung werden hilfsweise die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete (WA) her¬

angezogen, wobei nur der Tageszeitraum maßgebend ist.
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urbane Gebiete 63 45 

Gewerbegebiete 65 50 

Immissionsrichtwerte für Schulen und Kleingärten sind in der TA Lärm nicht enthalten. Für die 

Beurteilung werden hilfsweise die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete (WA) her¬ 

angezogen, wobei nur der Tageszeitraum maßgebend ist. 
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Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (Spitzenpegelkrite¬

rium).

Der Tageszeitraum erstreckt sich von 6-22 Uhr, der Nachtzeitraum von 22-6 Uhr. Die Immis¬

sionsrichtwerte tags sind bezogen auf eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Für die

Beurteilung des Nachtzeitraumes ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs¬

pegel maßgebend.

Außerdem sieht die TA Lärm für Wohngebiete einen Zuschlag von 6 dB(A) für Tageszeiten mit

erhöhter Empfindlichkeit vor (vgl. Nr. 6.5 TA Lärm):

1. an Werktagen: 06-07 Uhr

20-22 Uhr

2. an Sonn- und Feiertagen: 06-09 Uhr

13-15 Uhr

20-22 Uhr

Für seltene Ereignisse gemäß Nr. 7.2 der TA Lärm betragen die Immissionsrichtwerte

tags: 70 dB(A)

nachts: 55 dB(A)

Seltene Ereignisse dürfen an maximal zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres eintre¬

ten.

Hinweis: Regelungen für seltene Ereignisse wurden im Rahmen oieser Untersuchung nicht

angewendet.

Die vorstehenden Textpassagen enthalten wesentliche Passagen der TA Lärm, die verkürzt

und teilweise vereinfacht dargestellt wurden. Rechtlich maßgebend bleibt allein die TA Lärm

im Wortlaut und die zugehörige Rechtsprechung.

2.3 Verkehrslärm

Für die Beurteilung der Verkehrslärm Immissionen werden in Hamburg hilfsweise die Immissi¬

onsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV /2/ herangezogen. Die zugehörigen Immissionsgrenz¬

werte sind in Tabelle 4 zusammengefasst. Die Wohnbebauung im Plangebiet soll als „Allge¬

meines Wohngebiet" ausgewiesen werden.
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Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte (IGW) gemäß 16. BImSchV

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert (IRW) in dB(A)

Tag Nacht

Krankenhäuser, Schulen, Alten-/ Kurheime 57 47

reine und allg. Wohngebiete 59 49

Misch-, Dorf-, Kerngebiete, urbane Gebiete 64 54

Gewerbegebiete 69 59

Die Berechnung der Verkehrslärm im missionen erfolgt gemäß der mit der 2. Änderung der

16. BImSchV eingeführten Rechenvorschrift RLS-19. /5/

3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

3.1 Rechenmodell, Topografie und Bebauung

Alle schalltechnischen Berechnungen wurden auf Basis eines 3-dimensionalen digitalen Re¬

chenmodells mit dem Programm „SoundPLAN", Version 9.0, der SoundPLAN GmbH

durchgeführt. Es wurden insbesondere Abschirmungen und Reflexionen aufgrund der vorhan¬

denen und geplanten Gebäude berücksichtigt. Die Berechnungen erfolgten mit einem

Reflexionsgrad von 3 (drei Reflexionen) für Gewerbe- und Sportanlagenlärm und einem Refle¬

xionsgrad von 2 (zwei Reflexionen) für Verkehrslärm. Die Rasterlärmkarten wurden für eine

Höhe von 2 m über Gelände berechnet. Der Rasterabstand betrug 10 m.

Das Rechenmodell basiert auf Geobasisdaten (Gebäudekörper, ALKIS-Daten, Höhen) der Stadt

Hamburg /9/ sowie dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Funktionsplan /12/. Das

Plangebiet ist weitgehend eben.

Die südlich gelegene vorhandene Wohnbebauung liegt gemäß B-Plan Steilshoop 5 in einem

reinen Wohngebiet (WR). /11/ Die geplante Wohnbebauung soll als „Allgemeines Wohngebiet

(WA)" ausgewiesen werden.

Für die pädagogische Einrichtung nördlich des Kleinspielfeldes wird bei der Beurteilung die

Gemengelage berücksichtigt. Sowohl der verlagerte große Fußballplatz als auch die jetzt als

Kleinspielfeld genutzte Sportfläche (ursprünglich Tennisplätze) bestehen mindestens seit 1982

(Luftbilder). Das Gebäude der pädagogischen Einrichtung wurde zwischen 1990 und 1995 auf

der nördlichen Teilfläche der zuvor als Tennisplatz genutzten Sportfläche errichtet. Somit ist

mindestens seit diesem Zeitpunkt von einer Vorprägung durch Sportnutzung auszugehen, auch

wenn sich die Nutzung auf der Fläche des Kleinspielfeldes zwischen ca. 2006 und 2011 von

Tennisplatz zu Fußballplatz geändert hat. Im Bestand ist durch das westlich unmittelbar an¬

grenzende Großspielfeld, welches auch hauptsächlich für Fußball genutzt wird und deutlich

länger als die Einrichtung besteht, ebenfalls von einer Einwirkung auf die pädagogische Ein¬

richtung auszugehen. Somit kann die Gesamtsituation als Gemengelage bewertet werden und
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die Zwischenwertbildung und damit Anhebung der Immissionsrichtwerte entsprechend einem

Mischgebiet ist vertretbar.

3.2 Sportanlagenlärm

Auswirkungen von Sportanlagenlärm sind sowohl von der weiterhin bestehenden Sportanlage

am Fritz-Flinte-Ring (Kleinspielfeld) als auch von der neu verorteten Sportanlage (Großspiel¬

feld) nördlich des Baufeldes B der künftigen Wohnbebauung zu erwarten und entsprechend

zu berücksichtigen. Die vorhandenen Bolzplätze südlich des Fritz-Flinte-Rings wurden ebenfalls

in die Berechnungen einbezogen, auch wenn diese aufgrund des Abstandes zur geplanten

Bebauung von untergeordneter Bedeutung sind. Ebenfalls berücksichtigt wurden die Bolzplätze

des Campus Steilshoop. Außerdem ist der den Sportanlagen zugeordneten Parkplatz mit 20

Stellplätzen zu berücksichtigen.

3.2.1 Untersuchte Szenarien

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die für die Beurteilung des Sportanlagenlärms rele¬

vanten Beurteilungszeiträume betrachtet. Die strengsten Anforderungen ergeben sich an

Werktagen in der abendlichen Ruhezeit von 20 bis 22 Uhr sowie am Sonntag in der Mittagszeit

von 13 bis 15 Uhr. Außerdem werden der Betrieb außerhalb der Ruhezeiten sowie der Nacht¬

zeitraum (Parkvorgänge und Fahrzeugfahrten nach 22 Uhr) betrachtet.

Sonderveranstaltungen, beispielsweise Sportfeste oder Turniere, wurden nicht detailliert be¬

trachtet, da diese als seltene Ereignisse anzusehen sind und eine Überschreitung der deutlich

höheren Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse nicht zu erwarten ist.

3.2.2 Großspielfeld

Die Emissionsansätze für Fußball sind der VDI 3370, Kapitel 5, entnommen./8/ Die Gesamt¬

schallemission setzt sich demnach im Wesentlichen aus den Geräuschanteilen der Spieler,

Schiedsrichter- bzw. Übungsleiterpfiffen, der Zuschauer und ggf. Lautsprecherdurchsagen zu¬

sammen.

Die Schallleistungspegel sind teilweise abhängig von der Zuschauerzahl n und sind nach fol¬

genden Gleichungen zu berechnen:

Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Spielfeld verteilt):

Lw,t = 73,0 dB(A) + 20 * Ig (1 + n)

Lw,t = 98,5 dB(A) + 3 * Ig (1 + n)

für n < 30

für n > 30

Der mittlere Maximal-Schallleistungspegel von Schiedsrichter- bzw. Übungsleiterpfiffen beträgt

LwFmax — 118 dB(A).
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Der Schallleistungspegel der Spieler auf das gesamte Spielfeld verteilt beträgt

Lw = 94 dB(A)

Der Schallleistungspegel der n Zuschauer (auf den gesamten Sitz- oder Stehplatzbereich ver¬

teilt) beträgt

Lw,t = 80 + 10lg(n) dB(A)

Spiel betrieb
Es wird von einer sonntäglichen Nutzung zwischen 10:00 und 18:00 Uhr ausgegangen, wobei

6 Stunden Spielbetrieb angesetzt wurden. In der mittäglichen Ruhezeit von 13-15 Uhr findet

kein Spielbetrieb statt. Es wird allerdings ein Aufwärmen durch Spieler von 14:30-15:00 Uhr

mit einem Schallleistungspegel von Lw = 98 dB(A) (entsprechend Fußballtraining) berücksich¬

tigt.

Für den Spielbetrieb auf dem Großspielfeld werden 50 Zuschauer berücksichtigt.

Trainingsbetrieb
Training findet in der Regel abends unter der Woche statt. In den Berechnungen wird eine

Trainingszeit von 16:00 bis 21:30 Uhr berücksichtigt. Aufgrund der bis um 16 Uhr angenom¬

menen Schulnutzung wird die Beurteilungszeit außerhalb der Ruhezeiten entsprechend

verkürzt. Außerdem ist die abendliche Ruhezeit von 20:00 bis 22:00 Uhr zu berücksichtigen.

Für den Trainingsbetrieb auf dem Großspielfeld werden 10 Zuschauer berücksichtigt.

In Tabelle 5 sind die für das Großspielfeld verwendeten Emissionskenndaten zusammenge¬

fasst.

Tabelle 5: Betriebszeiten und Schallleistungspegel vom Großspielfeld

Sportanlage Trainingsbetrieb Spielbetrieb
(werktags 16 - 21:30 Uhr) (sonntags 10-18 Uhr, 6 h Spielzeit)

Zuschauer Lw Zuschauer Lw

Großspielfeld 10 98 dB(A) 50 105 dB(A)

3.2.3 Kleinspielfeld

Auf dem bestehenden Kleinspielfeld am Fritz-Flinte-Ring findet kein geregelter Spielbetrieb

statt. Es hat den Charakter eines Bolzplatzes. Auf Basis der Emissionsansätze gemäß VDI 3770

/8/, Kapitel 16 für Bolzplätze mit 25 Spielern wurden folgende Annahmen getroffen:

Schallleistungspegel:

Maximalpegel:

Lw = 96 dB(A) (8 Spieler)

Lw,max = 115 dB(A)
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Schallquellenhöhe: h = 1,6 m

Der genannte Schallleistungspegel entspricht einer mittleren Belegung von 8 Personen. Es wird

von einem durchgehenden Betrieb von 08:00 bis 22:00 Uhr (sonntags von 9:00 bis 22:00 Uhr)

ausgegangen.

Der Maximalpegel entspricht sehr lautem Schreien gemäß Tabelle 1 der VDI 3770.

3.2.4 Stellplätze südwestlich Großspielfeld

Es wird von 20 Stellplätzen ausgegangen. Die Berechnungen der durch die Stellplätze verur¬

sachten Lärmimmissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlärmstudie /7/.

Als Parkplatzart wurde gemäß Tabelle 33 „Besucher- und Mitarbeiterparkplätze" ausgewählt.

Die Stellplätze wurden nach dem zusammengefassten Verfahren berechnet. Es wurden fol¬

gende Bewegungshäufigkeiten je Stellplatz und Stunde angenommen:

Tag: N = 1,0

lauteste Nachtstunde: N = 0,25

Es ergeben sich folgende Zuschläge:

Zuschlag für Parkplatzart (Kpa) = 0,00 dB(A)

Zuschlag für Impulshaltigkeit (Kl) = 4,00 dB(A)

Zuschlag für Durchfahr-/Parksuchverkehr (Kd) = 2,60 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberflächen (Kstro) = 1,00 dB(A)

Der Zuschlag für die Fahrgasse in Betonsteinpflaster oder vergleichbar wird bei den Fahrwegen

berücksichtigt (siehe Folgeabschnitt).

Folgender Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wird für die Stellplätze zugrunde ge¬

legt /7/:

Lwmax = 99,5 dB(A) (Schließen des Kofferraumes)

3.2.5 Fahrwege zu den Stellplätzen

Für die Fahrten auf den Fahrwegen wurden folgende längenbezogene Schallleistungspegel je

Stunde berücksichtigt:

Pkw: L'w,lh = 47,5 dB(A)/m

Zusätzlich wird ein Zuschlag von 3 dB(A) für eine Fahrgasse mit Kleinpflaster berücksichtigt.

Auf Basis der im vorigen Abschnitt dargestellten Angaben ergeben sich daraus 320 Pkw- Fahr¬

ten am Tag und 5 Pkw-Fahrten in der lautesten Nachtstunde.
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Folgender Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wird für die Stellplätze zugrunde ge¬ 

legt 171'. 

Lwmax = 99,5 dB(A) (Schließen des Kofferraumes) 

3.2.5 Fahrwege zu den Stellplätzen 

Für die Fahrten auf den Fahrwegen wurden folgende längenbezogene Schallleistungspegel je 

Stunde berücksichtigt: 

Pkw: L'w,lh = 47,5 dB(A)/m 

Zusätzlich wird ein Zuschlag von 3 dB(A) für eine Fahrgasse mit Kleinpflaster berücksichtigt. 

Auf Basis der im vorigen Abschnitt dargestellten Angaben ergeben sich daraus 320 Pkw- Fahr¬ 

ten am Tag und 5 Pkw-Fahrten in der lautesten Nachtstunde. 
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3.2.6 Bolzplätze am Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Ring

Auf Basis der Emissionsansätze gemäß VDI 3770 /8/, Kapitel 16 für Bolzplätze mit 25 Spielern

wurden folgende Annahmen getroffen:

Lw = 95 dB(A) (6 Spieler)

LW,max = 115 dB(A)

h = 1,6 m

Schallleistungspegel:

Maximalpegel:

Schallquellenhöhe:

Der genannten Schallleistungspegel entspricht einer Auslastung von 25 %, entsprechend einer

mittleren Belegung von 6 Personen. Es wird von einer durchgehenden Nutzung von 8:00 bis

22:00 Uhr (sonntags von 9:00 bis 22:00 Uhr) ausgegangen.

3.2.7 Bolzplätze am Campus

Auf Basis der Emissionsansätze gemäß VDI 3770 /8/, Kapitel 16 für Bolzplätze mit 25 Spielern

wurden folgende Annahmen getroffen:

Schallleistungspegel: Lw = 95 dB(A) (6 Spieler)

Maximalpegel: Lw,max = 115 dB(A)

Schallquellenhöhe: h = 1,6 m

Der genannten Schallleistungspegel entspricht einer Auslastung von 25 %, entsprechend einer

mittleren Belegung von 6 Personen. Es wird von einer durchgehenden Nutzung von 8:00 bis

22:00 Uhr (sonntags von 9:00 bis 22:00 Uhr) ausgegangen.

3.2.8 Vorbelastung

Die östlich des Campus Steilshoop gelegenen Sportanlagen (u. a. Sportplatz Gropiusring) sind

aufgrund des großen Abstandes für die Beurteilung der Sportanlagenlärmimmissionen an der

geplanten Bebauung nicht relevant und wurden daher in den Berechnungen nicht berücksich¬

tigt.

3.3 Gewerbelärm

Für die Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen werden die geplanten Stellplätze der Kita mit

Fahrweg, der Zufahrtsweg zum Campus, die Tiefgaragenzufahrten der Baufelder A und B sowie

die vorhandenen Stellplatzanlagen südlich des Plangebietes berücksichtigt.

3.3.1 Stellplätze Kita

Es wird von 9 Stellplätzen ausgegangen. Die Berechnungen der durch die Stellplätze verur¬

sachten Lärmimmissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlärmstudie /7/.

Als Parkplatzart wurde gemäß Tabelle 33 „Besucher- und Mitarbeiterparkplätze" ausgewählt.

Die Stellplätze wurden nach dem getrennten Verfahren berechnet, bei dem die Fahrgassen
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separat modelliert werden. Es wurden folgende Bewegungshäufigkeiten je Stellplatz und

Stunde angenommen:

Tag (6-20 Uhr): N = 1,0

Es ergeben sich folgende Zuschläge:

Zuschlag für Parkplatzart (Kpa) = 0,00 dB(A)

Zuschlag für Impulshaltigkeit (Kl) = 4,00 dB(A)

Zuschlag für Durchfahr-/Parksuchverkehr (Kd) = 0,00 dB(A)

Zuschlag für Fahrbahnoberflächen (Kstro) = 0,00 dB(A)

Der Zuschlag für die Fahrgasse in Betonsteinpflaster oder vergleichbar wird bei den Fahrwegen

berücksichtigt (siehe Folgeabschnitt).

Folgender Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wird für die Stellplätze zugrunde ge¬

legt /7/:

Lwmax = 99,5 dB(A) (Schließen des Kofferraumes)

3.3.2 Fahrwege zu den Stellplätzen und zum Campus

Für die Fahrten auf den Fahrwegen wurden folgende längenbezogene Schallleistungspegel je

Stunde berücksichtigt:

Pkw: L'w,lh = 47,5 dB(A)/m

Transporter: L'w,ih = 55,0 dB(A)/m

Zusätzlich wird ein Zuschlag von 3 dB(A) für eine Fahrgasse mit Kleinpflaster berücksichtigt.

Auf Basis der im vorigen Abschnitt dargestellten Angaben ergeben sich 126 Pkw-Fahrten am

Tag zu den Stellplätzen der Kita.

Zusätzlich wurden 200 Pkw-Fahrten zum Campus und 5 Lieferfahrzeuge (Lkwl) im Zeitraum

zwischen 6-20 Uhr berücksichtigt.

3.3.3 Tiefgaragen im Plangebiet

Für beide Baufelder ist eine Tiefgarage mit jeweils 58 Stellplätzen vorgesehen. Die Berechnun¬

gen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlärmstudie. /7/ Dabei wird von

Wohnanlagen-Stellplätzen ausgegangen. Damit ergeben sich folgende Bewegungshäufigkeiten

je Stellplatz und Stunde:

Tag: N = 0,15

Nacht: N = 0,09 (lauteste Nachtstunde)
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Daraus ergeben sich je Tiefgarage 139 PKW-Fahrten am Tag und 5 PKW-Fahrten in der lau¬

testen Nachtstunde.

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt jeweils über eine Rampe an der Westfassade der Baufelder

A und B. Beim Baufeld A wurde die Steigung der Rampe mit 10 % angenommen. Der entspre¬

chende Steigungszuschlag von 4 dB(A) wurde berücksichtigt. Beim Baufeld B wurde die

Steigung der Rampe mit 15 % angenommen. Der entsprechende Steigungszuschlag von

6 dB(A) wurde ebenfalls einberechnet.

Für die Fahrwege wurden folgende längenbezogene Schallleistungspegel berücksichtigt:

Pkw: L'w,lh = 47,5 dB(A)/m

Der Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen für die Fahrwege beträgt (vgl. Parkplatz¬
lärmstudie Tabelle 35):

Lwmax = 92,5 dB(A) (beschleunigte Vorbeifahrt)

3.3.4 Parkpaletten südlich des Plangebietes

Die Schallemissionen der Parkpaletten werden durch die offene obere Ebene und die Zufahrts¬

rampe bestimmt. Die Schallabstrahlung der unteren Ebene ist von untergeordneter Bedeutung

und wird nicht berücksichtigt. Die Berechnungen erfolgen nach dem Rechenverfahren der

Parkplatzlärmstudie. /7/ Als Parkplatzart wurde gemäß Tabelle 33 „Wohnanlage - Parkplatz

(oberirdisch)" ausgewählt. Die Stellplätze wurden nach dem zusammengefassten Verfahren

berechnet, bei dem die Parkvorgänge auf den Stellplätzen und dazugehörige Fahrten zu den

Stellplätzen zusammengefasst betrachtet werden. Es wurden folgende Bewegungshäufigkeiten

je Stellplatz und Stunde angenommen:

NTag = 0,4

Nlauteste Nachtstunde = 0,15

Die Zahl der Stellplätze wurde mit 80 bzw. 110 Stellplätzen abgeschätzt.

Folgender Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wird für die Stellplätze zugrunde ge¬

legt /7/:

Lwmax = 99,5 dB(A) (Schließen des Kofferraumes)

Es ergeben sich folgende Zuschläge:

Zuschlag für Parkplatzart (Kpa)

Zuschlag für Impulshaltigkeit (Kl)

Zuschlag für Durchfahr-/Parksuchverkehr (Kd)

Zuschlag für Straßenoberfläche (KstrO)

= 0,0 dB(A)

= 4,0 dB(A)

= 4,6 bzw. 5,0 dB(A)

= 0,0 dB(A)
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Dabei wurden asphaltierte Fahrgassen berücksichtigt.

Da von festen Stellplätzen auszugehen ist, entfällt der Parksuchverkehr, so dass Knauf 3 dB(A)

reduziert wurde.

Die obere Ebene der Parkpalette ist von einer etwa 0,8 m hohen schalldichten Brüstung um¬

geben, die als Annahme auf der sicheren Seite in den Berechnungen nicht berücksichtigt wird.

Für die Fahrwege wurden folgende längenbezogene Schallleistungspegel berücksichtigt:

Pkw: L'w,lh = 47,5 dB(A)/m

Die Steigung der Rampe wurde mit 15 % angenommen. Der entsprechende Steigungszuschlag

von 6 dB(A) wurde berücksichtigt.

Der Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen für die Fahrwege beträgt (vgl. Parkplatz¬

lärmstudie Tabelle 35):

Lwmax = 92,5 dB(A) (beschleunigte Vorbeifahrt)

3.3.5 Stellplätze südwestlich des Plangebietes

Die Berechnungen der durch die Stellplätze verursachten Lärmimmissionen erfolgen nach dem

Rechenverfahren der Parkplatzlärmstudie. /7/ Als Parkplatzart wurde gemäß Tabelle 33

„Wohnanlage - Parkplatz (oberirdisch)" ausgewählt. Esergeben sich folgende Bewegungshäu¬

figkeiten je Stellplatz und Stunde:

NTag = 0,4

Nlauteste Nachtstunde = 0,15

Es wird von insgesamt 75 Stellplätzen ausgegangen.

Folgender Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wird für die Stellplätze zugrunde ge¬

legt /7/:

Lwmax = 99,5 dB(A) (Schließen des Kofferraumes)

Es ergeben sich folgende Zuschläge:

Zuschlag für Parkplatzart (Kpa)

Zuschlag für Impulshaltigkeit (Kl)

Zuschlag für Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD)

Zuschlag für Straßenoberfläche (KstrO)

= 0,0 dB(A)

= 4,0 dB(A)

= 0,0 - 3,0 dB(A)

= 0,0 dB(A)

Dabei wurden asphaltierte Fahrgassen berücksichtigt.
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3.4 Verkehrslärm

Die Verkehrslärm im missionen wurden im Plangebiet und an der benachbarten bestehenden

Wohnbebauung ermittelt. Die Berechnungen erfolgten gemäß 16. BImSchV und der Rechen¬

vorschrift RLS-19.

3.4.1 Fritz-Flinte-Ring und Edwin-Scharff-Ring

Die Verkehrszahlen für den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall wurden von SBI Be¬

ratende Ingenieure für Bau-Verkehr-Vermessung GmbH übermittelt./15/ Die Verkehrszahlen

des Prognose-Nullfalls sind in Tabelle 6, die Verkehrszahlen des Prognose-Planfalls in Tabelle

7 zusammengefasst.

Tabelle 6: Verkehrszahlen Prognose-Nullfall

Straße DTV M Pkw M Lkw1 M Lkw2 v Deck¬

in t/n in t/n in t/n in in km/h schiebt
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h Kfz/h

Fritz-Flinte-Ring West 1.230 68,8/13,8 0,5/0,0 0,7/0,0 30 km/h AC11

Fritz-Flinte-Ring Ost 1.540 69,4/51,3 0,5/0,0 0,7/0,0 30 km/h AC11

Edwin-Scharff-Ring West 790 43,8/10,0 0,3/0,0 0,4/0,0 30 km/h AC11

Edwin-Scharff-Ring Ost 1.160 64,4/13,8 0,5/0,0 0,7/0,0 30 km/h AC11

DTV: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h

Mt/Mn: maßgebende stündliche Verkehrsstärke tags/nachts in Kfz/h

v: zulässige Höchstgeschwindigkeit

Straßendeckschicht: ACH = Asphaltbeton <= AC 11

Tabelle 7: Verkehrszahlen Prognose-Planfall

Straße DTV M Pkw M Lkw1 M Lkw2 v Deck¬

in t/n in t/n in t/n in in km/h schiebt
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h Kfz/h

Fritz-Flinte-Ring West 1.400 77,5/15,0 0,8/0,5 1,1/0,7 30 km/h AC11

Fritz-Flinte-Ring Ost 1.590 72,5/50,0 0,5/0,5 0,7/0,7 30 km/h AC11

Edwin-Scharff-Ring West 840 46,9/7,5 0,5/0,5 0,7/0,7 30 km/h AC11

Edwin-Scharff-Ring Ost 1.330 73,8/13,8 0,8/0,5 1,1/0,7 30 km/h AC11

DTV: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h

Mt/Mn: maßgebende stündliche Verkehrsstärke tags/nachts in Kfz/h

v: zulässige Höchstgeschwindigkeit

Straßendeckschicht: AC11 = Asphaltbeton <= AC 11

Entlang des Fritz-Flinte-Rings und des Edwin-Scharff-Rings wurde in den Bereichen mit stra¬

ßenparalleler geschlossener Randbebauung ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen gemäß Nr.

3.3.8 der RLS-19 berücksichtigt.
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Die Straßendeckschichten und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden dem Geopor¬

tal Hamburg entnommen./12/

Die schalltechnischen Berechnungen beschränken sich auf den Prognose-Planfall, da für die

höheren Verkehrszahlen des Planfalls keine Überschreitungen der maßgeblichen Immissions¬

grenzwerte der 16. BImSchV festgestellt wurden. Auf eine detaillierte Ermittlung und

Darstellung der Pegelzunahmen zwischen Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall konnte da¬

her verzichtet werden.

3.4.2 Parkplatz westlich Baufeld B

Es wird von 53 Stellplätzen ausgegangen. Die Berechnungen der durch die Stellplätze verur¬

sachten Lärm Immissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der RLS-19 /5/. Es wurden

folgende Bewegungshäufigkeiten je Stellplatz und Stunde angenommen:

Tag: N = 1,0

Nacht: N = 0,1

3.4.3 Zufahrt Stellplätze und Campus

Für die Zufahrt zu den Stellplätzen westlich des Baufeldes B wurden etwa 850 Pkw-Fahrten

am Tag (6-22 Uhr) und 45 Pkw-Fahrten in der Nacht angenommen, für die zur Kita etwa 130

Pkw-Fahrten am Tag.

Außerdem wurden 200 Pkw-Fahrten zum Campus und 5 Lieferfahrzeuge (Lkwl) im Tageszeit¬

raum berücksichtigt.

Als Straßendeckschicht wurde nicht geriffelter Gussasphalt berücksichtigt und eine zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
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4 Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die Berechnungsergebnisse - gegliedert in die Themen¬

bereiche Sportanlagenlärm, Gewerbelärm und Verkehrslärm - erläutert. Die Lärmkarten

enthalten jeweils - beginnend mit dem Erdgeschoss in der untersten Zeile - die geschosswei¬

sen Beurteilungspegel tags/nachts (Verkehrslärm und Gewerbelärm) bzw. für den

entsprechenden Beurteilungszeitraum tags/mittags/a bends (Sportanlagenlärm). Beim Sport¬

anlagenlärm wurden zusätzlich die Maximalpegel berechnet und dargestellt. Außerdem erfolgt

eine flächige Darstellung der Lärmimmissionen. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Fassa¬

denpegel an den Gebäuden. Pegelwerte oberhalb der maßgeblichen Immissionsrichtwerte sind

rot markiert.

4.1 Sportanlagenlärm

Die Sportanlagenlärmimmissionen (Beurteilungspegel und Maximalpegel) sind in den Lärmkar¬

ten der Anlage 1 für die verschiedenen Beurteilungszeiträume dargestellt.

An der pädagogischen Einrichtung nördlich des vorhandenen Kleinspielfeldes sind aufgrund

der Nutzung keine Immissionskonflikte innerhalb der Ruhezeiten am Abend und am Sonntag¬

mittag zu erwarten. Außerhalb der Ruhezeiten ist von geringeren Schallimmissionen

auszugehen, da keine durchgehende Nutzung des Kleinspielfeldes erfolgt. Somit ist zu erwar¬

ten, dass der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A), der aufgrund der

Gemengelage /16/ zu vertreten ist (vgl. Abschnitt 3.1), eingehalten wird. Zudem ist durch die

Planung insgesamt von einer Verbesserung der Lärmbelastung durch Sportlärm für die päda¬

gogische Einrichtung auszugehen, da das Großspielfeld im Westen entfällt und das neu

geplante Großspielfeld keine negativen Auswirkungen für die Einrichtung verursacht.

Am Campus-Gebäude sind keine durch die Planung verursachten Immissionskonflikte zu er¬

warten, da der Spielbetrieb auf dem Großspielfeld überwiegend am Wochenende oder am

Abend erfolgt und die Richtwert-Überschreitungen hauptsächlich durch die auf dem Campus-

Gelände gelegenen Bolzplätze verursacht werden.

Die dargestellten Richtwert-Überschreitungen an der südlich gelegenen Bestandsbebauung

werden nicht durch die Sportanlagen im Plangebiet, sondern hauptsächlich durch den vorhan¬

denen Bolzplatz am Fritz-Flinte-Ring (außerhalb des Plangebietes) verursacht. Im Übrigen

wäre hier aufgrund der Gemengelage der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete zu

vertreten, der ausnahmslos eingehalten wird.

Für die geplante Wohnbebauung in den Baufeldern A und B lassen sich auf Basis der Lärmkar¬

ten folgende Aussagen treffen:

• Für den Trainingsbetrieb wurden an der geplanten Wohnbebauung Beurteilungspegel von

bis zu 56 dB(A) ermittelt (vgl. Anlagen 1.1 und 1.2). Der zulässige Immissionsrichtwert von

55 dB(A) wird um 1 dB(A) überschritten. Immissionskonflikte sind aufgrund der Geringfü¬

gigkeit der Überschreitung nicht zu erwarten.
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• Der Spielbetrieb am Sonntagmittag beschränkt sich auf dem Großspielfeld auf das Aufwär¬

men. An einem Immissionsort der geplanten Wohnbebauung wurden Beurteilungspegel von

bis zu 56 dB(A) ermittelt (vgl. Anlage 1.3). An den übrigen Immissionsorten bleibt der Be¬

urteilungspegel unterhalb des maßgeblichen Immissionsrichtwertes von 55 dB(A).

Immissionskonflikte sind aufgrund der Geringfügigkeit der Überschreitung nicht zu erwar¬

ten.

• Für den Spielbetrieb am Sonntag außerhalb der Ruhezeiten auf dem Großspielfeld wurden

(ausgehend von 6 Stunden Spielbetrieb) am geplanten Gebäude im Baufeld B Beurteilungs¬

pegel bis zu 61 dB(A) ermittelt (vgl. Anlage 1.4). Der zulässige Immissionsrichtwert von 55

dB(A) wird um bis zu 6 dB(A) überschritten.

• Die Nutzung der Stellplätze nach 22 Uhr löst keine Immissionskonflikte aus (vgl. Anlage

1.5).

• Die zulässigen Maximalpegel werden an der geplanten Wohnbebauung ausnahmslos einge¬

halten (vgl. Anlage 1.6 und 1.7).

Fazit Sportanlagenlärm:
Beim Spielbetrieb auf dem Großspielfeld ist aufgrund der ermittelten Richtwert-Überschreitung

von bis zu 6 dB(A) mit Immissionskonflikten an der nördlichen Fassade des Baukörpers im

Baufeld B zu rechnen. Dabei wurde von 6 Stunden Spielbetrieb am Sonntag (außerhalb der

Ruhezeiten) und 50 Zuschauern ausgegangen. Auch in einem Teilbereich der Ostfassade wur¬

den Überschreitungen ermittelt, die aber mit maximal 1 dB(A) sehr gering sind.

Aktive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände) kommen zur Lösung des Immissions¬

konfliktes nicht in Betracht, da aufgrund der räumlichen Situation (4-6-Geschossigkeit des

geplanten Wohngebäudes, geringer Abstand zum Spielfeldrand) mit vertretbaren Wandhöhen

keine ausreichende lärmtechnische Wirkung erreicht werden kann.

Somit sind Festsetzungen zum Schutz vor Sportanlagenlärm für den Baukörper im Baufeld B

zu treffen.

4.2 Gewerbelärm

Die Gewerbelärmimmissionen sind in den Lärmkarten der Anlage 2 für den Tag und die Nacht

dargestellt. Auf Basis der Lärmkarten lassen sich folgende Aussagen treffen:

• Am Tage wurden keinerlei Immissionskonflikte festgestellt (vgl. Anlage 2.1).

• In der Nacht wird der maßgebliche Immissionsrichtwert von 40 dB(A) an der geplanten

Wohnbebauung im Nahbereich der Tiefgaragenzufahrten um 1 bis 3 dB(A) überschritten

(vgl. Anlage 2.2). Außerdem wurde im Baufeld B in einem Teilbereich der Südfassade eine

Richtwert-Überschreitung von 1 dB(A) aufgrund der südlich gelegenen vorhandenen Stell¬

platzanlage ermittelt.
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• Die ermittelten nächtlichen Richtwert-Überschreitungen im Nahbereich der Tiefgaragenzu¬

fahrt lassen sich durch eine Teilüberdachung der Tiefgaragenrampen vermeiden (vgl.

Anlage 2.3).

• Die Lärmsituation an der Bestandsbebauung wird durch die vorhandenen Stellplätze be¬

stimmt (vgl. Anlage 2.2). Durch die Planung werden keine Immissionskonflikte an der

Bestandbebauung am Fritz-Flinte-Ring und Edwin-Scharff-Ring ausgelöst.

Fazit Gewerbelärm/Tiefgaragenlärm
Im Nahbereich der Tiefgaragenzufahrten der geplanten Baukörper sind Festsetzungen zum

Schutz vor den durch die Tiefgaragen-Zufahrten verursachten Lärm Immissionen zu treffen,

soweit keine Teilüberdachung vorgesehen wird. Da sich die Immissionskonflikte auf den Nacht¬

zeitraum beschränken, kann die Innenraumpegelklausel angewendet werden, die besondere

Fensterkonstruktionen vorsieht, mit denen ein Innenraumpegel nachts von 30 dB(A) bei teil¬

geöffnetem Fenster gewährleistet wird. 1Vorzugsweise ist eine Lösung der Immissionskonflikte

durch aktive Lärmschutzmaßnahmen (Teilüberdachung) anzustreben.

4.3 Verkehrslärm

Die Verkehrslärmimmissionen (Beurteilungspegel tag/nachts) sind in den Lärmkarten der An¬

lage 3 dargestellt. Auf Basis der Lärmkarten lassen sich folgende Aussagen treffen:

• An der geplanten Bebauung wurden Beurteilungspegel von maximal 49/45 dB(A) tags/

nachts ermittelt. Die zulässigen Immissionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) werden deutlich

unterschritten.

• An der bestehenden Bebauung entlang des Fritz-Flinte-Rings wurden Beurteilungspegel von

maximal 53/48 dB(A) ermittelt. Die zulässigen Immissionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) wer¬

den ausnahmslos eingehalten. Immissionskonflikte aufgrund der durch die Planung

verursachten Verkehrszunahme können ausgeschlossen werden.

Fazit Verkehrslärm
Immissionskonflikte durch Verkehrslärm können sowohl im Plangebiet als auch für die benach¬

barte Bestandsbebauung ausgeschlossen werden. Bezüglich des Verkehrslärms sind keine

Festsetzungen zu treffen.

1Aufgrund der geringen Pegelwerte könnte hierfür bereits ein Kippbegrenzer auf 4 cm ausreichend sein.
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5 Empfehlungen für die Bauleitplanung

Auf Basis der im Abschnitt 4 erläuterten Berechnungsergebnisse werden nachfolgende Fest¬

setzungsvorschläge gegeben:

Festsetzung zum Schutz vor Sportanlagenlärm
An der mit „A " gekennzeichneten Gebäudeseite (Norafassade Baufeld E) sind vor den zum dauernden

Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen verglaste Vorbauten (z. B. Loggien, Wintergärten),

verglaste Laubengänge oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen vorzusehen.

Festsetzung zum Schutz vor Tiefgaragenlärm
In den mit„B" gekennzeichneten Fassadenabschnitten in den Baufeldern A und B sind Oie Schlafräume

durch geeignete Grundrissgestaitung den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine

Anordnung aller Schlafräume einer Wohnung an den iärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich

ist, ist in Schlafräumen, Oie zur lärmzugewandten Gebäudeseite orientiert sind, durch geeignete bauliche
Schallschutzmaßnahmen wie z. B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, Win¬

tergärten), besondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass

durch oiese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schalipegeloltferenz erreicht wird, Oie es ermöglicht,

dass ein Innenraumpegei bei teilgeötfneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht über¬

schritten wird. Wohn-/Schiafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume
zu beurteilen.

Die Festsetzung zum Schutz vor Tiefgaragenlärm ist nur anzuwenden, soweit keine Teilüber¬

dachung der Rampen gemäß der Darstellung in der Lärmkarte der Anlage 2.3 erfolgt.
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5 Empfehlungen für die Bauleitplanung 
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schritten wird. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume 
zu beurteilen. 

Die Festsetzung zum Schutz vor Tiefgaragenlärm ist nur anzuwenden, soweit keine Teilüber¬ 

dachung der Rampen gemäß der Darstellung in der Lärmkarte der Anlage 2.3 erfolgt. 
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6 Zusammenfassung

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschafts¬

planung, plant auf zwei Baufeldern in Steilshoop-Nord Wohnungsbau mit insgesamt 280

Wohneinheiten. Grundlage bilden die dem Bebauungsplanverfahren vorausgegangene Rah¬

menplanung Steilshoop-Nord sowie ein städtebaulich-freiraumplanerisches Wettbewerbsver¬

fahren. Die Baufelder A und B für die geplante Wohnbebauung liegen nördlich des Fritz-Flinte-

Rings. Der im Bereich des Baufelds A vorhandene Fußballplatz wird verlegt und soll zukünftig

nördlich des Baufelds B angeordnet werden.

Gegenstand der vorliegenden Lärmtechnischen Untersuchung (LTU) sind die Sportanlagenlär¬

mimmissionen aufgrund der vorhandenen und neu geplanten Sportanlagen (Fußballplätze und

Bolzplätze), die Gewerbelärmimmissionen aufgrund der vorhandenen und geplanten Stellplatz¬

anlagen und Fahrwege auf privatem Grund sowie die Verkehrslärmimmissionen aus dem

Bereich des Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Rings sowie der Stellplätze und Fahrwege im Be¬

reich von Straßenverkehrsflächen.

Im Ergebnis der Untersuchung wurden Immissionskonflikte aufgrund des Sportanlagenlärms

(Spielbetrieb auf dem Großspielfeld) und der geplanten Tiefgaragenzufahrten festgestellt. Im

Kapitel 5 sind entsprechende Festsetzungsvorschläge enthalten. Der Verkehrslärm verursacht

keine Immissionskonflikte.

Hamburg, 04.06.2025
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